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RS OGH 1982/6/30 3Ob549/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1982

Norm

ABGB §92 D

Rechtssatz

Solange nicht feststeht, daß mit einer Wiederherstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft nicht mehr gerechnet

werden kann, ändert sich nichts an einer zuvor vorgenommenen Widmung einer Wohnung zur Ehewohnung und den

sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten (MietSlg 30075).
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3 Ob 549/82
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